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Porträt Manuel Vogel

Betriebswirtschaftsstudium an der HSG

seit Nov. 1997 in der Mehrwertsteuerberatung tätig:

Spezialist mit ausschliesslichem Tätigkeitsgebiet MWST; 

Beratung in nationalen und internationalen MWST-Fragen

1.7.01 - 31.12.2009 Partner/Leiter Steuer- und Rechtsberatung bei einer mittelgrossen
Treuhandgesellschaft

1. Januar 2010: Partner/Leiter Steuer- und Rechtsberatung bei der ACCTA  ACCOUNTING & TAX AG

1. Juli 2016: CEO a&o accta ortag ag, Baar, Horgen, Zürich

1. November 2017: VRP a&o kreston ag

Referent an zahlreichen MWST-Seminaren und Autor verschiedener MWST-Publikationen

Herbst 1997: lic. oec. HSG

Herbst 2003: Dissertation an der HSG im Bereich des internationalen  MWST-Rechts

Herbst 2006: dipl. Steuerexperte

Frühling 2016: CAS FH in Unternehmensnachfolge

www.ao-kreston.ch 3



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Lehrtätigkeit im Rahmen der eidg. dipl. Exportfachmann/-frau-Ausbildungen bei der 

Erwachsenenbildung der Handelsschule KV Aarau, am Berufsbildungszentum bzb Buchs, 

Bildungszentrum Zürichsee Horgen/Stäfa und am Weiterbildungszentrum des 

Kaufmännischen Bildungszentrums Zug

Lehrtätigkeit im Rahmen des eidg. dipl. Exportleiter/-leiterin am Bildungszentrum Zug

Lehrtätigkeit im Bereich des Mehrwertsteuerrechts bei educonomy – Schweizerischer 

Verband für Bildung in der Aussenwirtschaft

Lehrtätigkeit bei WEKA Business Media AG

Porträt Manuel Vogel
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Überblick / Aufbau
Adresse Manuel Vogel

Hauptsitz
Schochenmühlestr. 4
CH-6340 Baar
Zweigniederlassung
Birmensdorferstrasse 123 
CH-8036 Zürich
Zweigniederlassung
Seestrasse 166
CH-8810 Horgen
Zweigniederlassung
Rothenburgstrasse 34
CH-6274 Eschenbach (LU)
Zweigniederlassung
Husmatt 1 1
CH-5405 Baden-Dättwil (AG)

Tel +41 (0)58 101 02 02
Mobile +41 (0)79 848 82 46
E-Mail: 
manuel.vogel@numarics.com

http://www.kreston.ch/
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Einführung

Rechtliche Grundlagen und Materialien in der Schweiz

Bundesverfassung (Art. 130)

MWSTG/MWSTV

Früher: Wegleitung/Spezialbroschüren, Branchenbroschüren, 

Merkblätter, Zoll-Info-Blätter

Ab 01.01.2010: MWST-Info, MWST-Branchen-Infos (noch nicht alle 

publiziert) und Zoll-Info-Blätter

Gerichtsurteile (insbesondere BGE und SRK bzw. BVGer)

Lehre: Artikel, Kommentar(e); Seminare; ausl. Literatur

Internet: estv.admin.ch
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Einführung

MWST als allgemeine Verbrauchs- und Konsumsteuer – d.h. 

umfassende und gleichmässige Besteuerung aller Waren und 

Dienstleistungen

Überwälzung der Steuer auf Endkonsument 

Wettbewerbsneutralität

Bestimmungslandprinzip, d.h. Steuerbefreiung der Exporte resp. 

Steuerbelastung der Importe
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Rechnung

MWST-
Abrechnung

Rechnung

1’000.-

=====

Steuer-/
Zoll-

Quittung
MWST

77.-

====

Zoll

DOUANE

231.-
- 77.-
154.-
====

3‘000.-
+MWST

231.-
3‘231.-
=====

+   77.-
+ 154.-

+ 115.50
346.50

MWST-
Abrechnung

346.50
- 231.-
115.50

======

Rechnung

4‘500.-
+MWST

346.50
4‘846.50
=======

MWST-System
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Rechnung

MWST-
Abrechnung

Rechnung

1’000.-

=====

Steuer-/
Zoll-

Quittung
MWST

77.-

====

Zoll

DOUANE

231.-
- 77.-
154.-
====

3‘000.-
+MWST

231.-
3‘231.-
=====

+   77.-
+ 154.-

+ 115.50
346.50 Rechnung

4‘731.-

MWST-System
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Leistungserbringer:

▪ 1. Schritt: Dienstleistung oder Lieferung

▪ 2. Schritt: Ort der Leistung

▪ 3. Schritt (falls Ort der Leistung in CH):

Abklärung, ob Befreiungsnorm vorhanden ist.

Leistungsempfänger

▪ 1. Schritt: Dienstleistung oder Lieferung

▪ 2. Schritt: Ort der Leistung

▪ 3. Schritt (falls Ort der Leistung im Ausland):

Abklärung, ob Besteuerungsnorm vorhanden ist.

Systematisches Vorgehen

www.ao-kreston.ch 10



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Relevanz:

▪ Ort der Leistung

▪ Befreiungssystem bei grenzüberschreitenden Transaktionen 

unterschiedlich

▪ Ausnahmen teilweise auf L/DL beschränkt

▪ Unterschiedliche Steuersätze

www.ao-kreston.ch 11
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Recht, über den Gegenstand im eigenen

Namen wirtschaftlich zu verfügen.
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Lieferung/Verfügungsmacht

Auch als Lieferung gilt: 

▪ Ausführung von Reparaturarbeiten, Prüfen, Regulieren, Eichen

▪ Vermietung von unbeweglichen oder beweglichen Gegenständen

▪ ➔ Achtung: teilweise Unterschied zur EU
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Alle Leistungen

- Lieferungen

Dienstleistung

Dienstleistung (Art. 3 lit. e MWSTG)
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Lieferung oder Dienstleistung?

Regel bei Leistungspaketen: 

Miteinander verbundene Leistungen sind als einheitlicher 

wirtschaftlicher Vorgang anzusehen und nach dem Charakter der 

Gesamtleistung zu behandeln wenn sie wirtschaftlich eng 

zusammengehören und so ineinander greifen, dass sie 

ein unteilbares Ganzes bilden.

Die mehrwertsteuerliche Behandlung (Steuersatz, Ort der Leistung, 

Steuerbefreiung) erfolgt dabei nach der für die Gesamtleistung 

wesentlichen Eigenschaft, d.h. nach der Leistung, welche 

wirtschaftlich betrachtet im Vordergrund steht.
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Werden mehrere voneinander unabhängige Leistungen zu einer 
Sachgesamtheit vereinigt und angeboten, können diese 
mehrwertsteuerlich einheitlich nach der überwiegenden Leistung 
behandelt werden, wenn 

▪ die Sachgesamtheit beziehungsweise Leistungskombination zu 
einem Gesamtentgelt erbracht wird und

▪ die überwiegende Leistung wertmässig mindestens 70 Prozent des 
Gesamtentgelts ausmacht (70/30%-Regel).

▪ Wird das Entgelt der einzelnen Leistungen dem Leistungsempfänger 
gegenüber bekannt gegeben, so liegt nach mehrwertsteuerlichen 
Kriterien kein Gesamtentgelt vor.

www.ao-kreston.ch 16
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Lieferung oder Dienstleistung?

Macht keine Leistung mindestens 70% aus, ist eine einheitliche 
Behandlung nicht möglich:

▪ Die einzelnen Leistungen sind gegenüber der ESTV je für sich 
abzurechnen und grundsätzlich auch separat zum anwendbaren 
Steuersatz in Rechnung zu stellen. 

▪ Eine pauschale Fakturierung (Gesamtentgelt) ist trotzdem möglich, 
wenn

▪ Auf der Rechnung kein Hinweis auf die MWST;

▪ der Wert der einzelnen, separat abzurechnenden Leistungen 
(= Steuerbemessungsgrundlage) lässt sich aufgrund geeigneter 
Aufzeichnungen ermitteln.

▪ Kombinationsregelung gilt auch bei der Frage, wo sich der Ort der 
Leistung bei befindet
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Lieferung oder Dienstleistung?

Beispiele:

▪ Manuskripte, Urkunden usw.:

▪ Sammlerwert → Lieferung

▪ Ansonsten: DL

▪ Forschungsergebnisse, Gutachten usw.:

▪ Ohne Demonstrationsgegenstand: DL

▪ Mit Demonstrationsgegenstand: grundsätzlich L

(häufiges Problem: Bestimmung des Marktwertes)
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Lieferung oder Dienstleistung?

▪ Pläne/Zeichnungen von Architekten/Ingenieuren/Designern usw.:

▪ Grundsätzlich: DL

▪ Im Zusammenhang mit Modellen: L

▪ Pläne/Zeichnungen von Zeichnern/CAD-Betrieben usw.

▪ Auf Diskette/CD/Papier: L

▪ Via Internet: DL

▪ Übersetzungen auf Papier/CD oder via Internet: DL

▪ Rechte und Verfahrenspatente:

▪ Maschinen mit Einmallizenz: L

▪ Maschinen mit wiederk. Lizenz: Maschine = L/Lizenz = DL

▪ Rechte und Verfahrenspatente ohne Maschinen: DL

www.ao-kreston.ch 19



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Lieferung oder Dienstleistung?

▪ Software:

▪ Software mit Marktwert:

▪ Via Internet: DL

▪ Mittels CD/Diskette: L

▪ Software ohne Marktwert:

▪ Via Internet: DL

▪ Mittels CD/Diskette: DL

▪ ….

→ Vgl. auch Broschüre 52.21 Software (EZV)
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Verkauf von Elektrizität

Billet für einen Fussballmatch

Erntearbeiten 
auf 

einem Maisfeld

Beherbergung
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Kinderüberraschung

Vermietung einer Messefläche

Reinigungsarbeiten
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Lösungsansatz:
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Lösungsansatz:
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Anwendbarer Steuersatz?

Die a&o kreston ag bietet öffentlich einen MWST-Kurs an. Im Kursgeld 
zum Pauschalpreis von CHF 1'850 Franken sind die 2-tägige Schulung, die 
Lehrbücher, Pausengetränke und 2 Mittagessen enthalten. 

(Interne Kalkulation: Schulung CHF 1‘290 / Lehrbücher 460)/Essen 
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Anwendbarer Steuersatz?

Ihre Beurteilung?
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Anwendbarer Steuersatz?

Die Reisen GmbH bietet ein Kulturweekend zum Pauschalpreis von CHF 
824 an. Das Arrangement beinhaltet die Bahnfahrt von Zürich nach Genf 
(CHF 364), den Konzerteintritt (CHF 160) sowie eine Übernachtung mit 
Frühstück (CHF 300) in einem Hotel der gehobenen Klasse in Genf.

www.ao-kreston.ch 27



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Anwendbarer Steuersatz?

Ihre Beurteilung?
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Ort der Lieferung 

Als Ort der Lieferung gilt der Ort,

wo sich der Gegenstand zum Zeitpunkt der Verschaffung der 
Verfügungsmacht, der Ablieferung oder der Überlassung zum 
Gebrauch befindet (Art. 7 Abs. 1
lit. a MWSTG).
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Ort der Lieferung 

Als Ort der Lieferung gilt der Ort,

wo die Beförderung des Gegenstandes zum Abnehmer oder in dessen 
Auftrag zu einem Dritten beginnt. (Art. 7 Abs. 1 lit. b MWSTG).
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Ort der Lieferung 

Fragestellung:

Ein Detaillist in Aarau verkauft einem deutschen Kunden in seinem Laden 
Schokolade.

▪ Ort der Lieferung?

▪ Lieferung steuerbar?
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Ort der Lieferung 

Lösungsansatz:
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Ort der Lieferung 

Fragestellung:

Ein deutsches Unternehmen baut für die Messe Basel eine neue Halle 
und führt für
CHF 40‘000 Stahlträger aus Deutschland ein. Die Übergabe des Werkes 
erfolgt nach
Fertigstellung.

Variante a) Halle kostet CHF 70‘000; 

Variante b) Halle kostet CHF 300‘000

Ort der Lieferung?

Lieferung steuerbar?
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Ort der Lieferung 

Lösungsansatz:
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Ort der Lieferung 

Fragestellung:

Ein Maschinenhersteller mit Sitz in Zug übergibt einem Spediteur mit Sitz 
in Luzern eine Maschine mit dem Auftrag, den Transport von Zug zum 
Kunden mit Sitz in Deutschland abzuwickeln.

Ort der Lieferung?

Lieferung steuerbar?
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Ort der Lieferung 

Lösungsansatz:
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Ort der Lieferung 

Fragestellung:

Der Maschinenhersteller aus Zug vermietet dem Kunden mit Sitz in 
Deutschland eine Baumaschine und übergibt die Maschine einem 
Spediteur mit Sitz in Luzern mit dem Auftrag, den Transport zur Baustelle 
des Kunden in Frankreich abzuwickeln.

Ort der Lieferung?

Lieferung steuerbar?
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Ort der Lieferung 

Lösungsansatz:
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Lieferung oder Dienstleistung?

Beispiel:

Sachverhalt:
Ein Maschinenhersteller mit Sitz im Ausland verkauft einem Schweizer 
Abnehmer eine Maschine sowie zusätzlich das Recht, ein von diesem 
erfundenes Fabrikationsverfahren zu benützen. Preis Maschine CHF 
100‘000.-; Preis Lizenzrecht abhängig von Anzahl produzierten 
Einheiten.
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Lieferung oder Dienstleistung?

Fragestellung:

Regelung bei der Einfuhr?
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Lieferung oder Dienstleistung?

Beispiel: 

Verkauf einer betriebsfertig hergestellten Maschine, welche in fertig 
bearbeitete Einzelteile zerlegt oder bereits zusammengesetzt zum 
Empfänger befördert, bei diesem zusammengesetzt beziehungsweise 
lediglich an das Stromnetz angeschlossen und einem Probelauf 
unterzogen wird.
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Lieferung oder Dienstleistung?

Lösungsansatz:
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Lieferung oder Dienstleistung?

Lösungsansatz:
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Lieferung oder Dienstleistung?

Lösungsansatz:
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Reihengeschäfte

Definition Reihengeschäft: 

Mehrere Lieferanten

schliessen über denselben Gegenstand

Umsatzgeschäfte ab, wobei diese Geschäfte dadurch erfüllt werden, 
dass

der letzte Abnehmer in der Reihe den Gegenstand der Lieferung 
beim ersten Lieferanten abholt (Abholreihengeschäft) bzw.

der erste Lieferant in der Reihe den Gegenstand der Lieferung an 
den letzen Abnehmer in der Reihe befördert oder versendet 
(Beförderungs- und Versandreihengeschäft).
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Reihengeschäfte

A D

B C
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Reihengeschäfte

A D

B C
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Wo befindet sich der

Leistungsort?

Erbringerort

Sitz des Leistungs-
empfängers

Ort, an dem sich 
das Grundstück 

befindet 

Ort des Tätigwerdens

Bestimmungsorts-
prinzip

www.ao-kreston.ch 48
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Dienstleistungen, die typischerweise unmittelbar gegenüber physisch
anwesenden natürlichen Personen erbracht werden?

Grundstücksbezug?

gastgewerblichen Leistungen?

Nicht  erwähnte Leistungen ? Art. 8 Abs. 1 
MWSTG

Art. 8 Abs. 2 
lit. f MWSTG 

nMWSTG

Art. 8 Abs. 2 
lit. d MWSTG

Art. 8 Abs. 2 
lit. a MWSTG

Empfängerort

Belegenheitsort

Tätigkeitsort

1.

2.

Dienstleistungen im Bereiche der intern. 
Entwicklungszusammenarbeit ?

Art. 8 Abs. 2 
lit. g MWSTG

Bestimmungsort

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, des 
Sportes, der Wissenschaft, des Unterrichts, der Unterhaltung?

Art. 8 Abs. 2 
lit. c MWSTG

Personenbeförderung? Art. 8 Abs. 2 
lit. e MWSTG

Tätigkeitsort

Erbringerort

Tätigkeitsort

www.ao-kreston.ch 49
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Reisebüros und Organisatoren von Veranstaltungen? Art. 8 Abs. 2 
lit. b MWSTG

Erbringerort
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Ort der Dienstleistung

Werden Dienstleistungen an Personengesamtheiten ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit (z.B. einfache Gesellschaften oder 
Erbengemeinschaften) erbracht? 

DL-Ort wird nach dem Kopfprinzip bestimmt, sofern kein 
einheitlicher Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit gegeben ist. 

Hat mindestens die Hälfte der beteiligten Personen (Erben, 
Gesellschafter usw.) Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit, Wohnort 
oder Ort des üblichen Aufenthalts im Inland, so liegt der Ort der 
erbrachten Dienstleistungen im Inland.

www.ao-kreston.ch 50



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Fragestellung:
Die Beratung AG mit Sitz in der Schweiz erbringt Beratungsleistung für 
die MM AG mit Sitz in Paris (FR) im Bereich Kapitalerhöhung im Jahre 
2011 in Höhe von CHF 500‘000.

Leistungsort?

Steuerpflicht?

www.ao-kreston.ch 51

Ort der Dienstleistung



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Lösungsansatz:

Ort der Dienstleistung
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1. Schritt: Dienstleistung oder Lieferung

2. Schritt: Ort der Leistung

3. Schritt (falls Ort der Leistung in CH):
Abklärung, ob Befreiungsnorm vorhanden ist.

Befreiungsnormen bei Exportleistungen 
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Befreiungsnormen bei Exportleistungen 

Nach Art. 23 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und Abs. 3 MWSTG werden 
gewisse Leistungen von der Steuer befreit und es besteht trotzdem das 
Recht auf Vorsteuerabzug:

▪ Lieferungen von Gegenständen, die direkt ins Ausland befördert 
oder versendet werden (Überlassung zum Gebrauch oder zur 
Nutzung); Art. 23 Abs. 2 Ziff. 1 und Abs. 3  MWSTG:

▪ Lieferungen von Gegenständen, die ein Steuerpflichtiger aus 
dem Inland direkt ins Ausland versendet, selber verbringt oder 
die er durch einen von ihm beauftragten Dritten dorthin 
versenden oder verbringen lässt.
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Befreiungsnormen bei Exportleistungen

▪ Lieferungen von für die Ausfuhr bestimmten Gegenständen, 
die ein Steuerpflichtiger seinem nicht steuerpflichtigen 
Abnehmer oder einem von diesem beauftragten Dritten an 
einem Ort im Inland übergibt oder die er an einen Ort im 
Inland versendet.

▪ Das sonstige Befördern, Versenden, Verbringen oder 
Verbringenlassen von Gegenständen aus dem Inland ins 
Ausland, das keine oder noch keine Lieferung darstellt (etwa 
Beförderung von Baumaterial; Versand von Gratisprospekten 
oder Mustern; Verbringen von Gegenständen in ein 
Auslieferungslager im Ausland usw.).
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Befreiungsnormen bei Exportleistungen

Weitere Befreiungsnormen im Zusammenhang mit Lieferungen nach 
Art. 23 MWSTG (nicht abschliessend):

▪ Die Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung, namentlich die 
Vermietung und Vercharterung, von Gegenständen, sofern diese 
direkt ins Ausland befördert oder versendet werden und vom 
Lieferungsempfänger überwiegend im Ausland genutzt werden 
(Art. 23 Abs. 2 Ziff. 2 MWSTG).

▪ Inlandlieferungen von Gegenständen ausl. Herkunft, die 
nachweislich unter Zollkontrolle standen (Art. 23 Abs. 2 Ziff. 3 
MWSTG).
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Befreiungsnormen bei Exportleistungen

Vorhandene Befreiungsnormen für Dienstleistungen:

▪ Transportleistungen

▪ Vermittlungsleistungen

▪ Reiseleistungen
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das Verbringen oder Verbringenlassen von Gegenständen ins Ausland, 
das nicht im Zusammenhang mit einer Lieferung steht 
(Art. 23 Abs. 2 Ziff. 4 MWSTG).

das mit der Einfuhr von Gegenständen im Zusammenhang stehende 
Befördern oder Versenden von Gegenständen und alle damit 
zusammenhängenden Leistungen bis zum Bestimmungsort, an den die 
Gegenstände im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld nach 
Artikel 56 zu befördern sind; entsteht keine Steuerschuld, so gilt für 
den massgebenden Zeitpunkt Artikel 69 ZG sinngemäss (Art. 23 Abs. 2 
Ziff. 5 MWSTG).
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das mit der Ausfuhr von Gegenständen des zollrechtlich freien 
Verkehrs im Zusammenhang stehende Befördern oder Versenden von 
Gegenständen und alle damit zusammenhängenden Leistungen (Art. 
23 Abs. 2 Ziff. 6 MWSTG).
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Die Dienstleistungen von ausdrücklich in fremdem Namen und für 
fremde Rechnung handelnden Vermittlern, wenn der vermittelte 
Umsatz entweder nach diesem Artikel steuerfrei ist oder 
ausschliesslich im Ausland bewirkt wird. Wird der vermittelte Umsatz 
sowohl im Inland als auch im Ausland bewirkt, so ist nur der Teil der 
Vermittlung von der Steuer befreit, der auf den Umsatz im Ausland 
entfällt (Art. 23 Abs. 2 Ziff. 9 MWSTG).
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In eigenem Namen erbrachte Dienstleistung von Reisebüros, soweit 
sie Lieferungen und Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, die 
von diesen im Ausland bewirkt werden. Werden diese Umsätze 
sowohl im Inland als auch im Ausland getätigt, so ist nur der Teil der 
Dienstleistung des Reisebüros steuerfrei, der auf die Umsätze im 
Ausland entfällt; 
Art. 23 Abs. 2 Ziff. 10 MWSTG
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Ort der Leistung/Befreiung

Fragestellung:

Ein Maschinenhersteller mit Sitz in Zug übergibt einem Spediteur aus 
Luzern eine Maschine mit dem Auftrag, den Transport von Zug zum 
Kunden nach Deutschland abzuwickeln.

Befreiungsnorm?
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Ort der Leistung/Befreiung

Lösungsansatz:
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Ort der Leistung/Befreiung

Fragestellung:

Der Maschinenhersteller aus Zug vermietet dem Kunden aus 
Deutschland die Maschine und übergibt die Maschine einem 
Spediteur aus Luzern mit dem Auftrag, den Transport zur 
Betriebsstätte des Kunden in Frankreich zu organisieren.

Befreiungsnorm?
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Ort der Leistung/Befreiung

Lösungsansatz:
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Ort der Leistung/Befreiung

Fragestellung:

Eine Gesellschaft (CH-AG) mit Sitz in der Schweiz vermittelt im Jahre
2001 für die MM AG mit Sitz in Konstanz (D) (Variante 1a: MM AG ist in 
CH ansässig/Variante 1b: MM ist in der Schweiz ansässig und beliefert 
von einem Lager, welches in Italien gelegen ist) Lieferungen im Umfang 
von CHF 500‘000 an die NN Ltd. mit Sitz in der USA.

Leistungsort?

Steuerpflicht Leistung?
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Ort der Leistung/Befreiung

Lösungsansatz:
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Ausfuhrreihengeschäfte

A

B

steuer-
pflichtig 
in der 

Schweiz

CA, B, C organisiert 
den Transport

Lösungsansatz:
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Befreiung/Nachweis

Nachweis

▪ Die Ausfuhr von Gegenständen hat nur dann 
steuerbefreiende Wirkung, wenn sie zollamtlich 
nachgewiesen wird:

▪ Seit 01. Januar 2013 nur noch elektronische Aus- und 
Einfuhranmeldungen (e-dec Import, e-dec Ausfuhr und/oder 
NCTS

▪ Für die Nutzung von e-dec web ist keine Registrierung/Zertifizierung 
erforderlich 

▪ grundsätzlich für jedermann zugänglich 

▪ Nur noch spezielle Anmeldungen (etwa Umzugsgut) sind 
noch in Papierform möglich
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Befreiung/Nachweis
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Befreiung/Nachweis

Voraussetzungen im Reisenden- und Grenzverkehr: 
Privatgebrauch/Geschenkzwecke
Wohnsitz im Ausland
Ausfuhr innert 30 Tagen
Kaufpreis (inkl. MWST) mindestens CHF 300
Nachweis mit zollamtlich gestempelten Kopie der besonderen 
Ausfuhrdeklaration im Reisenden- und Grenzverkehr oder (neu)
unbestätigtes Ausfuhrdokument mit Einfuhrveranlagung einer 
ausländischen Zollbehörde (Lieferant kann auch selber ein 
Ausfuhrdokument erstellen).
Neu: Sonderregelung für Lieferungen an Mitglieder von Reisegruppen.

Zoll

D O U AN E
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Befreiung/Nachweis

▪ Dienstleistungsexport:

▪ Grundsätzlich buch- und belegmässiger Nachweis 

Zu deklarierender Wert

▪ Relevanz?

▪ Bei Gegenständen gilt Marktwert:

▪ Selber hergestellt -> kaufmännisch kalkulierter Verkaufspreis

▪ Bezogene Gegenstände -> Bezugspreis + mind. 10% 

▪ Gratisabgabe

▪ Für DL bestehen keine speziellen Regelungen (Drittpreis)
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Steuerobjekt ist die Einfuhr von Waren in das Inland, wobei keine 
Entgeltlichkeit gefordert ist (Art. 50 MWSTG).

Die Steuerforderung entsteht bei der Einfuhr (Verbringung der Ware 
über die Grenze) und ist grundsätzlich auch zu diesem Zeitpunkt 
fällig.

Berechtigung zum Vorsteuerabzug (Art. 28 MWSTG).
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Besteuerungsnormen bei der «Einfuhr» von Leistungen

1. Schritt: Dienstleistung oder Lieferung

2. Schritt: Ort der Leistung

3. Schritt: Abklärung, ob Besteuerungsnorm vorhanden ist.
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Einfuhr von Gegenständen

Bemessungsgrundlage (Art. 54 MWSTG):

▪ Bei Veräusserungs- und Kommissionsgeschäften:

▪ Das bezahlte Entgelt

▪ In den übrigen Fällen: Auf dem Marktwert des Gegenstandes. 
Marktwert = Wert, der im Herkunftsland des Gegenstandes 
zum Zeitpunkt der Einfuhr an einen unabhängigen Dritten 
hätte bezahlt werden müssen.

▪ Zusätzlich: Steuern (Ausnahme: MWST), Zoll, sonstige 
Abgaben und Transportkosten bis zum ersten inländischen 
Bestimmungsort (Art. 54 Abs. 3 MWSTG).
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Einfuhr von Gegenständen

Beispiel:

▪ Es wird eine Diskette mit einem Warenwert von CHF 1 in die 
Schweiz importiert, welche einen Programmwert von CHF 10‘000 
hat.

www.ao-kreston.ch 77



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Einfuhr von Gegenständen

Lösungsansatz:

www.ao-kreston.ch 78



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Einfuhr von Gegenständen

Beispiel:

▪ Ein Grosshändler für Malerfarben führt aus Deutschland Farben 
ein. Der Wert der Farbe beträgt CHF 100‘000; der Transport bis 
zum Lager des Gross-händlers CHF 3‘000; VOC-Abgaben CHF 800.

▪ Bemessungsgrundlage für die MWST (Einfuhrsteuer)?
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Einfuhr von Gegenständen

Lösungsansatz:
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Einfuhrsendungen/Vereinfachungsverfahren 

ausl. Lieferant

D

CH

Kunde 1

Kunde 2

Kunde 3Ware

Rechnung
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Einfuhrsendungen/Vereinfachungsverfahren 
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Einfuhrsendungen/Vereinfachungsverfahren 

Einfuhrreihengeschäft:

▪ Mittlerer Lieferant führt auch Lieferung im Ausland aus, auch 
wenn Transport von diesem organisiert oder durchgeführt wird 
(d.h. ohne Verfahren hat nur letzter Abnehmer die Möglichkeit 
die Einfuhrsteuer als Vorsteuer zurückzufordern).

▪ Vereinfachtes Verfahren bei Abholreihengeschäften nicht 
anwendbar.
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C B

A

A organisiert den 

Transport
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C B

A

B organisiert den 

Transport

www.ao-kreston.ch 85

Einfuhrreihengeschäfte 



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

C B

A

C organisiert den 

Transport
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Verlagerung der Steuerentrichtung 

Entrichtung der Einfuhrsteuer

Rückforderung der 
entrichteten Steuer

EZV
ESTV

Normalfall: Entrichtung
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Verlagerung der Steuerentrichtung 
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Verlagerung der Steuerentrichtung 

Einfuhrsteuer kann als Vorsteuer abgezogen werden, falls 
Steuerpflichtiger

▪ nach effektiver Methode abrechnet

▪ regelmässig Gegenstände importieren und exportieren

▪ Vorsteuerüberschüsse aus Ein- und Ausfuhren von mindestens 
CHF 10‘000 p.a.

▪ Nicht möglich bei für Einfuhren von Gegenständen, welche die 
steuerpflichtige Person bloss im Namen und für Rechnung des 
Vertretenen tätigt
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Verlagerung der Steuerentrichtung 

▪ Bewilligungspflichtig

▪ Ev. Sicherstellung

▪ Bei Vorliegen aller Voraussetzungen ist die Bewilligung zu erteilen

▪ Lohnveredelung an importierten Gegenständen möglich, soweit 
Lohnveredler steuerpflichtig ist

▪ Eine detaillierte Einfuhr-, Lager- und Ausfuhrkontrolle führt
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Verlagerung der Steuerentrichtung 

Eingang Lagerkontrolle

▪ Lagernummer;

▪ Lieferant (beim Kauf) / Kommittent, 
Herkunft (bei Kommission oder Auswahl);

▪ Datum der Faktura, des Liefer- bzw. 
Übergabescheins;

▪ Einfuhrdatum (Datum der Zollanmeldung);

▪ Tarifnummer;

▪ Nummer der Veranlagungsverfügung 
MWST, welche die EZV bei der Einfuhr 
ausgestellt hat;

▪ genaue Warenbezeichnung;

▪ Menge, Anzahl, Gewicht; 

▪ Wert (Bemessungsgrundlage MWST) 
gemäss Veranlagungsverfügung MWST.

Ausgang Lagerkontrolle

▪ Kunde (beim Verkauf), Kommissionär, 
Empfänger  (bei Übergabe zur Auswahl);

▪ Datum der Faktura, des Liefer- bzw. des 
Übergabescheins;

▪ Ausfuhrdatum (Datum der 
Zollanmeldung);

▪ Tarifnummer;

▪ Nummer der Veranlagungsverfügung 
Ausfuhr, welche die EZV ausgestellt  hat;

▪ genaue Warenbezeichnung;

▪ Menge, Anzahl, Gewicht;

▪ Wert (statistischer Wert) gemäss
Veranlagungsverfügung Ausfuhr.
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Verlagerung der Steuerentrichtung 

Beispiel:
Eine Papierfabrik stellt in der Schweiz Spezialpapiere her und bezieht 
die benötigte Zellulose im Wert von CHF 3‘000‘000 aus dem Ausland. 

▪ Sie entrichtet dabei pro Jahr CHF 231‘000 Einfuhrumsatzsteuer

▪ 40% des hergestellten Spezialpapiers exportiert die Papierfabrik 
für CHF 1‘600‘000
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Verlagerung der Steuerentrichtung 

Kann die Papierfabrik das Verlagerungsverfahren anwenden?

▪ Vorsteuerüberschuss:

▪ 40% werden exportiert
➔ 40% von CHF 231‘000 = CHF 92‘400

▪ Verlagerungsverfahren kann angewandt werden, wenn die 
anderen Bedingungen erfüllt werden.
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Bezugssteuer

Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland (Art. 45 MWSTG):

Dienstleistungen, deren Ort sich nach Art. 8 Abs. 1 im Inland befindet und die erbracht werden 
durch Unternehmen mit Sitz im Ausland, die nicht im Register der steuerpflichtigen Personen 
eingetragen sind, mit Ausnahme von Telekommunikations- oder elektronischen Dienstleistungen 
an nicht steuerpflichtige Empfänger und Empfängerinnen; (Art. 45 Abs. 1 lit. a MWSTG);

die Einfuhr von Datenträgern ohne Marktwert mit den darin enthaltenen Dienstleistungen und 
Rechten (Art. 52 Abs. 2 MWSTG) 
(Art. 45 Abs. 1 lit. b MWSTG);

die Lieferung von unbeweglichen Gegenständen im Inland, die nicht der Einfuhrsteuer unterliegt 
und die erbracht wird durch Unternehmen mit Sitz im Ausland, die nicht im Register der 
steuerpflichtigen Personen eingetragen sind, mit Ausnahme des Überlassens solcher Gegenstände 
zum Gebrauch oder zur Nutzung; (Art. 45 Abs. 1 lit. c MWSTG).

die Lieferung von Elektrizität in Leitungen, Gas über das Erdgasverteilnetz und Fernwärme durch 
Unternehmen mit Sitz im Ausland an steuerpflichtige Personen im Inland (Art. 45 Abs. 1 lit. d 
MWSTG).

Steuerpflichtig ist der Empfänger im Inland,

▪ sofern er nach Art. 10 MWSTG steuerpflichtig ist oder 

▪ im Kalenderjahr für mehr als CHF 10‘000 solche Leistungen bezieht.
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Ort der Dienstleistung

Art. 8 Abs. 2 lit. f 
MWSTG: DL im 
Zusammenhang 

mit Grund-stücken

Art. 8 Abs. 2 lit. e 
MWSTG: Personen-

beförderungs-
leistungen

Art. 8 Abs. 2 lit. b 
MWSTG: Reisebüros und 

Organisatoren von 
Veranstaltungen

Art. 8 Abs. 2 
lit. d MWSTG: 

gastgewer-
blichen 

Leistungen

Art. 8 Abs. 1 MWSTG:

• Werbeleistung
• Beratungsleistung

• Finanz-DL
• Datenverarbeitung 

• Bezug von Elektrizität und Gas
• Güterbeförderung

• Lieferungen (ohne EUSt) im Inland 
durch nSt Unternehmen mit Sitz im 

Ausland 

Registrierungspflicht des ausländisches Leistungserbringers in der 
Schweiz wenn weltweiter Umsatz > CHF 100‘000

Art. 8 Abs. 2 lit. a MWSTG: Dienstleistungen, die 
typischerweise unmittelbar gegenüber physisch 

anwesenden natürlichen Personen erbracht werden?

Art. 8 Abs. 2 lit. c MWSTG:
künstlerische wissenschaftliche 

unterhaltende DL

Art. 8 Abs. 2 lit. g 
MWSTG: Ent-
wicklungszu-

sammenarbeit

Deklaration eines DL-Bezug aus dem 
Ausland durch  Leistungs-empfänger 

(Keine Registrierungs-pflicht des 
ausländischen DL-Erbringers im Inland: 

Ausnahme Telekom/elektronische 
erbrachte -DL).

Art. 8 Abs. 1/Art. 10 Abs. 2 lit. b 
MWSTG: Telekom-DL
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Bezugssteuer

Falls ein im Ausland ansässiges Unternehmen aufgrund 

Dienstleistungen, deren Ort nach Art. 8 Abs. 2 MWSTG in der Schweiz 
liegen, 

oder Lieferungen, deren Ort nach Art. 7 MWSTG in der Schweiz 
liegen,

in der CH steuerpflichtig wird, muss es über sämtliche in der Schweiz 
erbrachten Leistungen abrechnen!
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Bezugssteuer

Sachverhalt: Ein in Deutschland ansässiger Berater beurteilt einen 
Vertrag über einen Grundstückskauf in Zug. Käufer ist ein Schweizer 
Unternehmen welches auch die Kosten (CHF 15‘000) des deutschen 
Berater trägt. 

Variante: in Frankreich ansässiger Kunde lässt sich durch einen 
französischen Rechtsanwalt bei Grundstückkauf in CH beraten (Kosten 
CHF 100’000), 

Fragestellung:

Ort der Dienstleistung?

Bezugssteuer?
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Bezugssteuer

Lösungsansatz:
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Bezugssteuer

Sachverhalt:
Vermittlungsleistung (Wert CHF 50‘000) einer in Frankreich ansässigen 
Firma für Warenlieferungen einer Gesellschaft mit Sitz in Deutschland 
(eventualiter: Sitz in der Schweiz) für die südafrikanische Betriebsstätte 
eines Schweizer Unternehmens im Jahre 2010.

Fragestellung:

Ort der Dienstleistung?

Bezugssteuer?
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Bezugssteuer

Lösungsansatz:
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Bezugssteuer

Sachverhalt:
Die mehrwertsteuerpflichtige A-Bank AG Zürich, die zu 80% von der 
Steuer ausgenommene Umsätze erbringt, lässt von der deutschen 
Werbeagentur Aufdringlich GmbH ein Werbekonzept für Deutschland 
erstellen. Das Honorar dafür beträgt EUR 8'000.– (Wechselkurs CHF/EUR: 
1.50).
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Bezugssteuer

Fragestellung:

Dienstleistungsort?

Muss die A-Bank AG Zürich für diese Einfuhr von DL der ESTV oder 
der EZV MWST abliefern (wann ja, wie viel)?

Wie viel kann die Bank als Vorsteuern zurückfordern?

Ändert sich etwas, wenn die Werbung für ausschliesslich steuerbare 
Zwecke erfolgt?
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Bezugssteuer

Lösungsansatz:
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Bezugssteuer

Sachverhalt:
Die mehrwertsteuerpflichtige Maschinen AG mit Sitz in Zug bezieht 
Beratungsleistungen in der Höhe von CHF 15‘000 von einem 
Rechtsanwalt mit Sitz in Deutschland. Wie muss die Maschinen AG die 
Rechnungen des Rechtsanwalts deklarieren resp. wie müssen dessen 
Rechnungen aussehen, wenn:
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Bezugssteuer

a.) der Rechtsanwalt Leistungen im Umfang von CHF 10‘000 an 
verschiedene Leistungsempfänger in der Schweiz erbracht hat, deren 
Leistungsort nach Art. 8 Abs. 2 MWSTG bestimmt wird?

b.) der Rechtsanwalt Leistungen im Umfang von CHF 50‘000 an 
verschiedene Leistungsempfänger in der Schweiz erbracht hat, deren 
Leistungsort nach Art. 8 Abs. 1 MWSTG bestimmt wird?
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Bezugssteuer

Lösungsansatz:
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Bezugssteuer

Werbekampagne einer ausländischen Firma für die Schweiz durch 
ausländische Werbeagentur? (Preis Werbekampagne: CHF 25‘000)
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Bezugssteuer

Werbekampagne einer Schweizer Unternehmung fürs Ausland durch 
ausländische Werbeagentur? (Preis Werbekampagne: CHF 25‘000)
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Bezugssteuer

Die Transport AG befördert Personen von Zug nach München (Zug-
Dornbirn (A) 145 km; Dornbirn (A) – M (DE) 195 km):

mit dem Flugzeug

mit dem Zug

mit dem Bus

Fragen: 

Wo befindet sich der Leistungsort?

Ist die Beförderungsleistung teilweise/gesamthaft steuerbefreit oder 
muss von den Passagieren eine Bezugsteuer bezahlt werden?
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Bezugssteuer

Lösungsansatz für die Reise:

mit dem Flugzeug

mit dem Zug

und mit dem Bus
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Vergütungsverfahren

Grundlage Art. 107 Abs. 1 lit. b MWSTG sowie Art. 151 - 156 MWSTV

Grundsätze:

▪ Anspruch hat, wer

▪ Gegenstände einführt oder sich im Inland Leistungen nach 
Art. 6 und 7 MWSTG gegen Entgelt erbringen lässt.

▪ Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat (Art. 151 Abs. 1 
Bst. a MWSTV).

▪ Im Land seines Wohn- oder Geschäftssitzes eine 
Unternehmereigenschaft besitzt.

▪ Formell korrekte Rechnungen

www.ao-kreston.ch 111



WEKA Praxis-Seminar
MWST-Advanced

www.numarics.com

Erstattungsverfahren

Der Staat, in dem der Gesuchsteller seinen Wohn- oder Geschäftssitz hat, 
muss Gegenrecht gewähren (aktuelle Länderliste: www.estv.admin.ch –
Länderliste Form. Nr. 1224).

Steuervergütung im Umfang, in dem Leistung für Erzielung von Umsätzen 
dienen, die in der Schweiz der MWST unterliegen würden oder befreit 
wären.

In der Schweiz grundsätzlich keine Leistungen erbringen.

Rückzahlbare Steuern mind. CHF 500 p.a.

Vergütungsantrag muss innerhalb von sechs Monaten (nach Ablauf des 
Kalenderjahres) gestellt werden.

Gesuchsteller hat einen Vertreter mit Wohn- oder Geschäftssitz in der 
Schweiz zu bestellen.
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Leistungen an diplomatische Vertretungen und 
internationale Organisationen

Diplomatische oder konsularische Privilegien und Immunitäten 
geniessende institutionelle Begünstigte. 

bezogenen Lieferungen und Dienstleistungen müssen bei 
institutionellen Begünstigten ausschliesslich zum amtlichen Gebrauch, 
bei begünstigten Personen ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch 
bestimmt sein.

idR effektive Bezugspreis mind. CHF 100 (Ausnahme: Benzin, 
Treibstoffen, Sammelrechnungen).

Nachweis durch spezielles Formular.
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Leistungen an diplomatische Vertretungen und 
internationale Organisationen
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